
Stadt Eberswalde 
Der Bürgermeister 
 
 
Auf Grund des § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 28 Abs . 2 Ziffer 2 der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf ) in der Fassung von 
Artikel 1 des Gesetzes zur Reform der Kommunalverfa ssung und zur 
Einführung der Direktwahl der Landräte sowie zur Än derung sonstiger 
kommunalrechtlicher Vorschriften (Kommunalrechtsref ormgesetz – 
KommRRefG) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286) h at die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eberswalde in  ihrer Sitzung am 
26.03.2009 die nachfolgende Hauptsatzung beschlosse n:  
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1. Abschnitt 

Stadt 
 

§ 1 
Stadtbezeichnung, Stadtgebiet 

 
(1)  Die Stadt führt den Namen "Eberswalde" und besitzt die 

Rechtsstellung einer Großen kreisangehörigen Stadt gemäß § 1 Abs. 
3 Satz 1 BbgKVerf. 

 
(2)  Das Stadtgebiet wird begrenzt durch die Gemarkungsg renzen der in 

§ 3 Absatz 1 aufgeführten Ortsteile gegenüber den G emeinden 
Schorfheide, Britz, Chorin, Niederfinow, Hohenfinow , Melchow und 
Breydin. 

 
 

§ 2 
Stadtwappen, Flagge, Dienstsiegel 

 
(1)  Die Stadt führt ein Wappen, eine Flagge und ein Die nstsiegel. 

 
(2)  Das Stadtwappen zeigt in Silber eine belaubte bewur zelte grüne 

Eiche mit goldenen Früchten, in deren Krone ein gol dbewehrter, 
mit goldenen Kleestängeln belegter roter Adler schw ebt. Dem Stamm 
zugewandt steht jederseits ein schwarzer Wildschwei neber mit 
goldenen Hauern und Rückenborsten. 
 

(3)  Die Flagge der Stadt zeigt in Längsstreifen von obe n die Farben 
schwarz, weiß und grün und im Mittelfeld das Stadtw appen. 
 

(4)  Das Siegel führt das Wappen mit der Überschrift "St adt 
Eberswalde, Landkreis Barnim". 
 
 

§ 3 
Ortsteile 

 
(1)  In der Stadt Eberswalde bestehen die Ortsteile: 
 

1. Sommerfelde 
2. Tornow 
3. Eberswalde 1 
4. Eberswalde 2 
5. Brandenburgisches Viertel 
6. Finow 
7. Spechthausen 

 
Der Ortsteil Sommerfelde wird umgrenzt durch die Gemarkungsgrenze 
Sommerfelde. 
 
Der Ortsteil Tornow wird umgrenzt durch die Gemarkungsgrenze Tornow. 
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Der Ortsteil Eberswalde 1 wird im Süden und im Osten begrenzt durch die 
Gemarkungsgrenze Eberswalde, im Westen durch die Ha uptbahnstrecke 
"Berlin-Stralsund" bis zur Kreuzung mit dem Finowka nal und im Norden, 
ausgehend von der Kreuzung mit der Hauptbahnstrecke  "Berlin-Stralsund" 
mit dem Finowkanal, verläuft die Grenze inmitten de s Finowkanals bis 
zur Kreuzung mit der Bahnstrecke "Berlin-Bad Freien walde", von dort 
ausgehend verläuft die Grenze südlich entlang der B ahngleise. 
 
Der Ortsteil Eberswalde 2 wird im Norden, im Westen und im Osten durch 
die Gemarkungsgrenze Eberswalde begrenzt sowie im S üden durch die 
Grenze des Ortsteils Eberswalde 1. 
 
Der Ortsteil Brandenburgisches Viertel wird im Süden und im Osten durch 
die Gemarkungsgrenze Finow begrenzt, im Norden durc h die ehemalige 
Bahnstrecke "Eberswalde-Finowfurt"  bis zur Schnitt stelle, an der die 
Grenze der Flur 17 kreuzt, von dort ausgehend ist d ie Grenze die 
Flurgrenze und im Westen begrenzt durch die Gerade,  die inmitten der 
Straße "Zum Schwärzesee" verläuft und südlich die G emarkungsgrenze 
Finow und nördlich die ehemalige Bahnstrecke "Ebers walde-Finowfurt" 
schneidet. 
 
Der Ortsteil Finow wird im Süden, Westen, Norden und Osten durch die 
Gemarkungsgrenze Finow, im Südosten durch die Grenz e des Ortsteils 
Brandenburgisches Viertel begrenzt. 
 
Der Ortsteil Spechthausen wird umgrenzt durch die Gemarkungsgrenze 
Spechthausen. 
 
(2)  Für die Ortsteile Sommerfelde, Tornow und Spechthau sen wird 

jeweils ein Ortsbeirat gebildet. Die Wahlperiode de s Ortsbeirats 
entspricht derjenigen der Stadtverordnetenversammlu ng. Er besteht 
aus drei Mitgliedern, deren Wahl in einer Bürgerver sammlung 
erfolgt. Die Bürgerversammlung wird durch die Wahll eiterin/den 
Wahlleiter der Stadt Eberswalde einberufen.  

 
Wahlberechtigt sind die Bürgerinnen und Bürger, die  nach den §§ 8 
und 9 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes wa hlberechtigt 
sind und in dem Ortsteil ihren ständigen Wohnsitz o der 
gewöhnlichen Aufenthalt haben. Wählbar sind alle wa hlberechtigten 
Personen, die nach § 11 des Brandenburgischen Kommu nal-
wahlgesetzes wählbar sind und in dem Ortsteil ihren  ständigen 
Wohnsitz haben. Gewählt wird geheim, soweit nicht v or der Wahl 
einstimmig eine offene Abstimmung beschlossen wird.  
 
Bei der Wahl des Ortsbeirats stehen den Teilnehmeri nnen und den 
Teilnehmern der Bürgerversammlung drei Stimmen zur Verfügung. Im 
ersten Wahlgang sind jene Kandidatinnen und Kandida ten gewählt, 
die die meisten Stimmen erhalten haben, sofern dies e Stimmzahl 
zugleich mehr als 15 % der Stimmen der anwesenden S timmbe-
rechtigten erreicht.  
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Wird diese Zahl nicht erreicht, findet ein zweiter Wahlgang 
statt, bei dem die Vorgeschlagenen mit der höchsten  Stimmenzahl 
gewählt sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet das  Los. 
 
Der Ortsbeirat wählt aus seiner Mitte für die Dauer  seiner 
Wahlperiode eine Ortsvorsteherin/einen Ortsvorstehe r. Die 
Ortsvorsteherin/der Ortsvorsteher ist zugleich Vors itzende bzw. 
Vorsitzender des Ortsbeirats. Der Ortsbeirat wählt aus seiner 
Mitte für die Dauer seiner Wahlperiode auch eine 
Stellvertreterin/einen Stellvertreter für die Vorsi tzende/ den 
Vorsitzenden des Ortsbeirats. 

 
(3)  In den Ortsteilen Brandenburgisches Viertel, Ebersw alde 1, 

Eberswalde 2 und Finow wird jeweils eine Ortsvorste herin/ ein 
Ortsvorsteher unmittelbar gewählt. Die Amtszeit der  direkt 
gewählten Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher sowi e das 
Wahlverfahren richten sich nach den Bestimmungen de s 
Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes. 

 
(4)  Die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher können gle ichzeitig 

Mitglied der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eberswalde 
sein. 

 
 

2. Abschnitt 
Stadtverordnetenversammlung 

 
§ 4 

Einberufung der Sitzungen 
 
(1)  Die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung wird vo n der 

Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden auf der Grundlag e des von der 
Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Terminpla ns für das 
laufende Jahr und nach Maßgabe des Absatzes 2 einbe rufen. Das 
Nähere regelt die Geschäftsordnung. 

 
(2)  Die Stadtverordnetenversammlung ist unverzüglich zu  einer Sitzung 

einzuberufen, wenn dies mindestens ein Fünftel der gesetzlichen 
Zahl der Stadtverordneten oder die Bürgermeisterin/  der 
Bürgermeister verlangt. Dies gilt ebenfalls, wenn f rühestens drei 
Monate nach der letzten Sitzung mindestens ein Zehn tel der 
gesetzlichen Zahl der Stadtverordneten oder eine Fr aktion unter 
Angabe des Beratungsgegenstandes es verlangen. 

 
 

§ 5 
Öffentlichkeit der Sitzungen 

 
(1)  Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Stadtv er-

ordnetenversammlung werden spätestens am vierten Ta g vor der 
Sitzung gemäß § 29 dieser Hauptsatzung öffentlich b ekannt 
gemacht. 
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(2)  Die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung sind öffentlich. Zu 

den öffentlichen Sitzungen hat jedermann Zutritt, s oweit es die 
Raumverhältnisse gestatten. 

 
(3)  Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn überwie gende Belange 

des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner es 
erfordern. Dies ist regelmäßig bei folgenden Gruppe n von 
Angelegenheiten der Fall: 
 

 1. Persönliche Angelegenheiten der Einwohnerinnen und Einwohner 
2. Abgabensachen einzelner Abgabenschuldnerinnen od er Abgaben- 
   schuldner 

 3. Angelegenheiten, die durch das Sozialgeheimnis geschützt sind 
4. Personal- und Disziplinarangelegenheiten einzeln er Be- 
   diensteter 

 5. Grundstücksgeschäfte 
 6. Aushandlung von Verträgen mit Dritten, Darlehen s- und Bürg-   
        schaftsangelegenheiten  
 7. Rechtsstreitigkeiten, an denen die Stadt Ebersw alde beteiligt  
        ist. 
 
(4)  Die Stadtverordnetenversammlung kann beschließen, d ass auch 

andere als die in Absatz 3 bezeichneten Angelegenhe iten nach 
Maßgabe des § 36 Absatz 2 BbgKVerf in nicht öffentl icher Sitzung 
behandelt werden. 
 

(5)  Über den Ausschluss oder den Antrag auf Wiederherst ellung der 
Öffentlichkeit wird in nicht öffentlicher Sitzung b eraten und 
entschieden. Der Antrag auf Ausschluss der Öffentli chkeit ist 
noch in der öffentlichen Sitzung zu begründen. 

 
 

§ 6 
Zuständigkeiten 

 
(1)  Die Zuständigkeiten der Stadtverordnetenversammlung  ergeben sich 

aus § 28 BbgKVerf. 
 
(2)  Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet auf Vor schlag der 

Bürgermeisterin/des Bürgermeisters über das Ergebni s des 
Bewerberauswahlverfahrens bei der Begründung eines Beamtenver-
hältnisses ab Besoldungsgruppe A 13 des höheren Die nstes sowie 
über die Einstellung und Entlassung von Arbeitnehme rinnen und 
Arbeitnehmern ab der Entgeltgruppe E 13 des Tarifve rtrags für den 
öffentlichen Dienst (TVöD). Dies gilt entsprechend für die 
Entscheidung über die Beförderung ab Besoldungsgrup pe A 13 des 
höheren Dienstes, die Verleihung eines Amtes einer Laufbahn des 
höheren Dienstes beim Wechsel der Laufbahngruppe so wie die nicht 
nur vorübergehende Übertragung einer anders bewerte ten Tätigkeit 
an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab der Entgel tgruppe E 13 
TVöD. 
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(3)  Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet über di e in § 9 Abs. 

1 dieser Hauptsatzung genannten Angelegenheiten, we nn die dort 
genannten Wertgrenzen überschritten werden. 

 
 

§ 7 
Vorsitzende/Vorsitzender 

 
Die Stadtverordnetenversammlung wählt aus ihrer Mit te die Vorsitzende 
bzw. den Vorsitzenden und drei Stellvertreterinnen/ Stellvertreter. 
 
 

§ 8 
Stadtverordnete 

 
(1)  Die Stadtverordneten haben an den Sitzungen der Sta dtverordneten-

versammlung und den Ausschüssen, denen sie angehöre n, teilzu-
nehmen. Stadtverordnete, die ihrer Pflicht nicht na chkommen, 
verlieren gemäß § 1 Abs. 6 der Entschädigungssatzun g der Stadt 
Eberswalde ihren Anspruch auf Entschädigung. 

 
(2)  Stadtverordnete, sachkundige Einwohnerinnen und sac hkundige 

Einwohner teilen der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden der 
Stadtverordnetenversammlung innerhalb von einem Mon at nach der 
konstituierenden Sitzung der Stadtverordnetenversam mlung oder 
nach der Annahme des Mandats schriftlich ihren ausg eübten Beruf 
sowie andere vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeit en mit, soweit 
dies für die Ausübung des Mandats von Bedeutung sei n kann. 
Anzugeben sind: 
 
• der ausgeübte Beruf mit der Angabe des Arbeitgebers /Dienst-

herrn und der Art der Beschäftigung oder Tätigkeit.  Bei 
mehreren ausgeübten Berufen ist der Schwerpunkt der  Tätigkeit 
anzugeben. 

 
• jede Mitgliedschaft im Vorstand, Aufsichtsrat oder einem 

gleichartigen Organ einer juristischen Person mit S itz oder 
Tätigkeitsschwerpunkt in der Stadt Eberswalde. 

 
(3)  Jede Änderung ist der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden  der 

Stadtverordnetenversammlung innerhalb von einem Mon at nach ihrem 
Eintritt schriftlich mitzuteilen. 
 

(4)  Der ausgeübte Beruf sowie andere vergütete oder ehr enamtliche 
Tätigkeiten werden im Amtsblatt der Stadt Eberswald e 
veröffentlicht.  
 

(5)  Jede Stadtverordnete/jeder Stadtverordnete hat das Recht, Vor-
schläge einzubringen, Anträge und Anfragen zu stell en und sie zu 
begründen. 
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(6)  Jede Stadtverordnete und jeder Stadtverordnete kann  von der 

Bürgermeisterin/dem Bürgermeister im Rahmen ihrer/s einer Aufga-
benerfüllung und der Zuständigkeit der Stadt Ebersw alde Auskunft 
und Akteneinsicht verlangen. Das Verlangen auf Ausk unft und 
Akteneinsicht soll unter Darlegung des konkreten An lasses be-
gründet werden. Die Akteneinsicht soll nach vorheri ger Ab-
stimmung im Bürgermeisterbereich, Sitzungsdienst, e rfolgen.  
Die Auskunft und Akteneinsicht sind zu verweigern, wenn und 
soweit schutzwürdige Belange Betroffener oder Dritt er oder ein 
dringendes öffentliches Interesse entgegenstehen. D ie 
Verweigerung ist schriftlich zu begründen. Der Ausk unfts- und 
Akteneinsichtsanspruch besteht nicht für befangene Stadtver-
ordnete. 
 

(7)  Über den Bearbeitungsstand der Beschlüsse der Stadt verordneten-
versammlung werden die Stadtverordneten regelmäßig durch die 
Bürgermeisterin/den Bürgermeister informiert. 

 
 

§ 9 
Hauptausschuss 

 
(1)  Der Hauptausschuss besteht aus Stadtverordneten und  der 

Bürgermeisterin/dem Bürgermeister. Die Stadtverordn etenver-
sammlung legt in ihrer ersten Sitzung die Anzahl de r 
Ausschusssitze fest. Seine Zuständigkeit ist in § 5 0 BbgKVerf 
festgelegt. Der Hauptausschuss entscheidet weiterhi n über 
folgende Angelegenheiten: 

 
1.  Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderunge n bei 

Beträgen in Höhe von über 50.000,- Euro bis einschl ießlich 
150.000,- Euro 

 

2.  Abschluss, Änderung und Aufhebung von Dauerschuldve r-
hältnissen und sonstigen schuldrechtlichen Verträge n  mit 
finanziellen Auswirkungen für eine Vertragspartei i n Höhe von 
über 50.000,- Euro bis einschließlich 150.000,- Eur o je 
Leistung und Kalenderjahr, sofern nachfolgend nicht s anderes 
geregelt ist. Bei Mietverhältnissen ist als Bemessu ngs-
grundlage die Jahreskaltmiete heranzuziehen. 

 

3.  Vergabe von Lieferungen und Leistungen gemäß VOL 
(Verdingungsordnung für Leistungen) mit einer Auftr agssumme 
von über 50.000,- Euro bis einschließlich 1.000.000 ,- Euro 

 

4.  Vergabe von Lieferungen und Leistungen gemäß VOB 
(Verdingungsordnung für Bauleistungen) einschließli ch 
Baumaßnahmen an öffentlichen Straßen mit einer Auft ragssumme 
von über 50.000,- Euro bis einschließlich 1.000.000 ,- Euro 
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5.  Abschluss, Änderung und Aufhebung von Verträgen  na ch der 
HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure ) mit 
einer Auftragssumme von über 50.000,- Euro bis eins chließlich 
1.000.000,- Euro 

 

6.  Abschluss, Änderung und Aufhebung von städtebaulich en 
Verträgen  nach §§ 11, 12 und 124 BauGB sowie 
Stellplatzablöseverträgen mit finanziellen Auswirku ngen für 
eine Vertragspartei in Höhe von über 50.000,- Euro bis 
einschließlich 500.000,- Euro 

 

7.  Eintragung und Löschung von Grundpfandrechten in Hö he von 
über 50.000,- Euro bis einschließlich 150.000,- Eur o 

 

8.  Baubeschlüsse für öffentliche Straßen mit voraussic htlichen 
Gesamtkosten in Höhe von über 50.000,- Euro bis 
einschließlich 1.000.000,- Euro 

 

9.  Grundstücksgeschäfte und Geschäfte über sonstige 
Vermögensgegenstände der Stadt mit einem Wert von ü ber 
50.000,- Euro bis einschließlich 150.000,- Euro. 

 
(2)  Der Hauptausschuss stimmt die Arbeiten der Ausschüs se aufeinander 

ab und beschließt über diejenigen Angelegenheiten, die nicht der 
Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung be dürfen und die 
nicht der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister obliege n. Dem 
Hauptausschuss können durch Beschluss der Stadtvero rdneten-
versammlung zusätzliche Aufgaben übertragen werden.   

 
(3)  Die Mitglieder des Hauptausschusses wählen aus ihre r Mitte die 

Vorsitzende/den Vorsitzenden, sofern nicht die 
Stadtverordnetenversammlung in ihrer ersten Sitzung  beschließt, 
dass die Bürgermeisterin/der Bürgermeister den Vors itz des 
Hauptausschusses führt. Bei Verhinderung sowohl der  
Ausschussvorsitzenden/des Ausschussvorsitzenden als  auch der 
Stellvertreterin/des Stellvertreters nimmt das jewe ils an 
Lebensjahren älteste Mitglied den Vorsitz ein. 
 

(4)  Die Sitzungen des Hauptausschusses sind öffentlich.  § 5 der 
Hauptsatzung gilt entsprechend. 

 
 

§ 10 
Ausschüsse 

 
(1)  Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet über di e Bildung von 

zeitweiligen und ständigen Ausschüssen, deren Bezei chnung und die 
Anzahl der Sitze. 
 

(2)  Fraktionen, auf die kein Sitz entfallen ist, sind b erechtigt, ein 
zusätzliches Mitglied mit aktivem Teilnahmerecht in  den Ausschuss 
zu entsenden. 
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(3)  Die Stadtverordnetenversammlung kann neben Stadtver ordneten 

sachkundige Einwohnerinnen und sachkundige Einwohne r zu 
beratenden Mitgliedern ihrer Ausschüsse berufen. Da s 
Vorschlagsrecht für die sachkundigen Einwohnerinnen  und 
sachkundigen Einwohner haben die Fraktionen. Die Za hl der 
sachkundigen Einwohnerinnen und sachkundigen Einwoh ner entspricht 
der Zahl der stimmberechtigten Ausschussmitglieder.  In den 
Ausschüssen, die für die Angelegenheiten des Bauens , der Planung 
und der Umwelt sowie der Schulen und der Kindertage sstätten 
zuständig sind, soll zusätzlich jeweils eine anerka nnt 
schwerbehinderte Person als sachkundige Einwohnerin /sachkundiger 
Einwohner vertreten sein, welche die Belange der Ei nwohnerinnen 
und Einwohner mit einer Behinderung einbringt. Dies  gilt ebenso 
für die Ausschüsse, welche für die Angelegenheiten der Jugend, 
der Seniorinnen und Senioren, der Kultur, des Sport s und für 
soziale Fragen zuständig sind. Das Vorschlagsrecht für diese 
zusätzlichen Ausschusssitze soll in Abstimmung mit der 
Behindertenbeauftragten/dem Behindertenbeauftragten  ausgeübt 
werden. Die Verteilung der Ausschusssitze für die s achkundigen 
Einwohnerinnen und sachkundigen Einwohner erfolgt n ach dem Hare-
Niemeyer-Verfahren. Dies gilt nicht für die zusätzl ichen 
Ausschusssitze. Jene sind im Einvernehmen der Frakt ionen zu 
besetzen. 

 
 

§ 11 
Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall 

 
Die Stadtverordneten, die sachkundigen Einwohnerinn en und die 
sachkundigen Einwohner haben Anspruch auf Ersatz ih rer Auslagen und 
ihres Verdienstausfalls. Sie erhalten darüber hinau s eine Aufwands-
entschädigung. Das Nähere regelt die Entschädigungs satzung der Stadt 
Eberswalde. 
 
 
 

3. Abschnitt 
Wirtschaftliche Beteiligung 

 
§ 12 

Vertretung der Stadt in Unternehmen und Einrichtung en 
 
(1)  Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister vertritt die Stadt in der 

Gesellschafterversammlung oder in dem der Gesellsch afterver-
sammlung entsprechenden Organ eines Unternehmens mi t eigener 
Rechtspersönlichkeit. Die Bürgermeisterin/der Bürge rmeister kann 
eine Beschäftigte oder einen Beschäftigten der Stad t mit der 
Wahrnehmung dieser Aufgabe betrauen. Soweit der Sta dt weitere 
Sitze zustehen, erfolgt die Besetzung gemäß § 40 be ziehungsweise 
§ 41 BbgKVerf. Die Stadtverordnetenversammlung kann  den 
Vertreterinnen und Vertretern der Stadt in diesem O rgan 
Richtlinien und Weisungen erteilen. 
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(2)  Absatz 1 gilt entsprechend für die von der Stadt be stellten 

Aufsichtsratsmitglieder. Die Bürgermeisterin/der Bü rgermeister 
ist Mitglied des Aufsichtsrats. Zu weiteren Mitglie dern des 
Aufsichtsrats können neben Beschäftigten der Stadt auch 
sachkundige Dritte benannt werden. Die Mitglieder d es 
Aufsichtsrats sollen über die zur ordnungsgemäßen W ahrnehmung der 
Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und  fachliche 
Eignung verfügen. 
 

(3)  Die Vertreterinnen und die Vertreter der Stadt habe n die 
Stadtverordnetenversammlung über alle Angelegenheit en von 
besonderer Bedeutung frühzeitig zu unterrichten. De r 
Hauptausschuss beziehungsweise die Stadtverordneten versammlung 
kann von den Vertreterinnen und den Vertretern der Stadt 
jederzeit Auskunft verlangen. Die Unterrichtungspfl icht und das 
Auskunftsrecht bestehen nur, soweit durch Gesetz ni chts anderes 
bestimmt ist. 

 
(4)  Vergütungen aus einer Tätigkeit als Vertreterin ode r Vertreter 

der Stadt in wirtschaftlichen Unternehmen sind an d ie Stadt 
abzuführen, soweit sie über das Maß einer angemesse nen 
Aufwandsentschädigung hinausgehen. Die Aufwandsents chädigung ist 
angemessen, wenn sie im Kalenderjahr den in § 6 Abs atz 2 der 
Verordnung über die Nebentätigkeit der Bundesbeamte n, 
Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit 
(Bundesnebentätigkeitsverordnung) in der jeweils ge ltenden 
Fassung für Beamte in den Besoldungsgruppen A 13 bi s A 16 
festgesetzten Bruttobetrag nicht übersteigt. Liegt die gezahlte 
Vergütung darüber, so sind Fahrtkosten und sonstige  
Werbungskosten, die nach Maßgabe des jeweiligen 
Einkommensteuerrechts berücksichtigungsfähig wären,  vor der 
Ermittlung des Abführungsbetrages in Abzug zu bring en. Der nach 
dem Abzug der Werbungskosten den Bruttobetrag aus S atz 1 
übersteigende Teil der Aufwandsentschädigung ist in  voller Höhe 
an die Stadt abzuführen. 

 
 

4. Abschnitt 
Bürgermeisterin/Bürgermeister 

 
§ 13 

Bürgermeisterin/Bürgermeister 
 
(1)  Die Bürgermeisterin/ der Bürgermeister ist Leiterin /Leiter der 

Stadtverwaltung, rechtliche Vertreterin/rechtlicher  Vertreter und 
Repräsentantin/Repräsentant der Stadt Eberswalde. D ie 
Bürgermeisterin/der Bürgermeister regelt die Aufbau - und 
Ablauforganisation der Stadtverwaltung und die 
Geschäftsverteilung. 
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(2)  Die Stadtverordnetenversammlung ist Dienstvorgesetz te und oberste 

Dienstbehörde der Bürgermeisterin/des Bürgermeister s. Für die 
übrigen Beamtinnen und Beamten der Stadt ist die 
Bürgermeisterin/der Bürgermeister die Dienstvorgese tzte/der 
Dienstvorgesetzte und oberste Dienstbehörde. 
 

(3)  Die Bürgermeisterin/ der Bürgermeister entscheidet bei den in § 9 
Abs. 1 aufgezählten Angelegenheiten, sofern die dor t genannten 
Wertgrenzen unterschritten werden (Geschäfte der la ufenden 
Verwaltung). Der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister obliegt 
darüber hinaus der Abschluss, die Änderung und die Aufhebung von 
Grundstücksgeschäften und Geschäften über sonstige 
Vermögensgegenstände (§ 28 Abs. 2 Ziffer 17 BbgKVer f) bis zu 
50.000,- Euro, soweit die Zuständigkeit nach dieser  Satzung nicht 
ausdrücklich einem anderen Organ übertragen ist. 

 
(4)  Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister trifft die be amten-, 

arbeits- und tarifrechtlichen Entscheidungen für di e 
Stadtbediensteten, soweit nicht die Stadtverordnete nversammlung 
nach § 6 Abs. 2 dieser Hauptsatzung zuständig ist. Darüber hinaus 
ernennt die Bürgermeisterin/der Bürgermeister die B eamtinnen und 
Beamten der Stadt und unterzeichnet die Ernennungsu rkunden, die 
Arbeitsverträge und die sonstigen schriftlichen Erk lärungen zur 
Regelung der Rechtsverhältnisse der Arbeitnehmerinn en und 
Arbeitnehmer. 

 
 

§ 14 
Vertretung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters  

 
Es wird eine Beigeordnete/ein Beigeordneter bestell t. Diese 
Beigeordnete/dieser Beigeordneter ist als Erste Bei geordnete/Erster 
Beigeordneter die allgemeine Stellvertreterin/ der allgemeine 
Stellvertreter der Bürgermeisterin/des Bürgermeiste rs. Die 
Bürgermeisterin/der Bürgermeister kann weitere allg emeine 
Stellvertreterinnen/allgemeine Stellvertreter aus d em Kreis der 
Bediensteten bestimmen, denen die Leitung einer ihr /ihm unmittelbar als 
Hauptverwaltungsbeamtin/Hauptverwaltungsbeamten unt erstellten 
Organisationseinheit obliegt. 
 
 

§ 15 
Prüfungswesen 

 
Die Stadt Eberswalde unterhält ein Rechnungsprüfung samt. Dieses ist der 
Stadtverordnetenversammlung unmittelbar verantwortl ich und in seiner 
sachlichen Tätigkeit ihr unmittelbar unterstellt. D ie 
Stadtverordnetenversammlung, der Hauptausschuss und  die Bürgermeiste-
rin/der Bürgermeister haben das Recht, dem Rechnung sprüfungsamt 
Aufträge zur Prüfung zu erteilen. Das Rechnungsprüf ungsamt ist bei der 
sachlichen Beurteilung der Prüfungsvorgänge unabhän gig und insoweit an 
Weisungen nicht gebunden. 
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5. Abschnitt 

Spenden 
 

§ 16 
Annahme und Verwendung 

 
Für die Annahme und Verwendung von Sach- und Geldsp enden gelten 
folgende Regelungen: 
 
Bei Spenden an die Stadt Eberswalde bis einschließl ich 2.500,- Euro pro 
Spenderin/Spender und Jahr entscheidet die Bürgerme isterin/der 
Bürgermeister über die Annahme und Verwendung, bei Spenden über 2.500,- 
Euro bis einschließlich 5.000,- Euro ist ein Beschl uss des 
Hauptausschusses herbeizuführen und bei Spenden übe r 5.000,- Euro 
entscheidet die Stadtverordnetenversammlung. 

 
 

6. Abschnitt 
Beiräte und Beauftragte 

 
§ 17 

Gleichstellungsbeauftragte/Gleichstellungsbeauftrag ter 
 
(1)  Die Gleichstellungsbeauftragte/der Gleichstellungsb eauftragte ist 

auf Vorschlag der Bürgermeisterin/des Bürgermeister s zu Beginn 
der Wahlperiode durch die Stadtverordnetenversammlu ng zu 
benennen. 
 

(2)  Der Gleichstellungsbeauftragten/dem Gleichstellungs beauftragten 
ist Gelegenheit zu geben, zu Maßnahmen und Beschlüs sen, die 
Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Ma nn haben, 
Stellung zu nehmen. Weicht ihre/seine Auffassung vo n der der 
Bürgermeisterin/des Bürgermeisters ab, hat sie/er d as Recht, sich 
an die Stadtverordnetenversammlung und ihre Ausschü sse zu wenden. 

 
(3)  Die Gleichstellungsbeauftragte/der Gleichstellungsb eauftragte 

nimmt das Recht wahr, indem sie/er sich an die Vors itzende/den 
Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung oder d es Ausschusses 
wendet und den abweichenden Standpunkt schriftlich darlegt. Die 
Vorsitzende/der Vorsitzende unterrichtet die Stadtv erordneten-
versammlung oder den Ausschuss hierüber in geeignet er Weise und 
kann der Gleichstellungsbeauftragten/dem Gleichstel lungsbeauf-
tragten Gelegenheit bieten, den abweichenden Standp unkt in einer 
der nächsten Sitzungen persönlich vorzutragen. Dane ben hat die 
Gleichstellungsbeauftragte/der Gleichstellungsbeauf tragte das 
Recht, sich im Rahmen ihrer/seiner Zuständigkeit zu  den 
Beratungsgegenständen der jeweiligen öffentlichen S itzung zu 
äußern, sobald ihr/ihm durch die Vorsitzende/den Vo rsitzenden der 
Stadtverordnetenversammlung das Wort erteilt worden  ist. 
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§ 18 

Behindertenbeauftragte/Behindertenbeauftragter 
 
Zur Vertretung der Interessen der Menschen mit eine r Behinderung in der 
Stadt Eberswalde benennt die Stadtverordnetenversam mlung auf Vorschlag 
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters zu Beginn de r Wahlperiode eine 
Behindertenbeauftragte/einen Behindertenbeauftragte n. Der 
Beauftragten/dem Beauftragten ist Gelegenheit zu ge ben, gegenüber der 
Stadtverordnetenversammlung zu Maßnahmen und Beschl üssen Stellung zu 
nehmen, die Auswirkungen auf ihren/seinen Aufgabenb ereich haben. Weicht 
ihre/seine Auffassung von der der Bürgermeisterin/d es Bürgermeisters 
ab, hat sie/er das Recht, sich an die Stadtverordne tenversammlung und 
ihre Ausschüsse zu wenden. § 17 Absatz 3 gilt entsp rechend. 
 
 

§ 19 
Seniorenbeirat 

 
(1)  Die Stadt Eberswalde richtet zur Vertretung der Int eressen der 

Seniorinnen und Senioren in der Stadt einen Beirat ein. Der 
Beirat führt die Bezeichnung "Seniorenbeirat der St adt 
Eberswalde". Dem Beirat gehören 25 Mitglieder an. 
 

(2)  Mitglied des Seniorenbeirats können Personen sein, die das 50. 
Lebensjahr vollendet haben und Einwohnerinnen oder Einwohner der 
Stadt Eberswalde sind. Sie sind ehrenamtlich tätig.  Die 
Mitglieder werden zu Beginn der Wahlperiode in gehe imer Wahl 
durch die Stadtverordnetenversammlung gewählt. Inne rhalb einer 
Wahlperiode können nicht besetzte Beiratssitze von der 
Stadtverordnetenversammlung durch Wahl nachbesetzt werden. Jedes 
Mitglied der Stadtverordnetenversammlung sowie der bis zur 
Neuwahl bestehende Seniorenbeirat ist berechtigt, W ahlvorschläge 
zu machen. Daneben können auch die Ortsvorsteherinn en/die 
Ortsvorsteher und die Ortsbeiräte Wahlvorschläge fü r solche 
Bewerberinnen und Bewerber machen, die den ständige n Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt in dem von ihnen vertr etenen 
Ortsteil haben.  Die Bewerberinnen und Bewerber für einen Sitz im 
Seniorenbeirat werden auf Stimmzetteln in alphabeti scher 
Reihenfolge aufgelistet. Jedes Mitglied der 
Stadtverordnetenversammlung hat insgesamt fünf Stim men, wobei 
einer Bewerberin/einem Bewerber jeweils nur eine St imme gegeben 
werden kann. Die Bewerberinnen und Bewerber mit den  meisten 
Stimmen sind zum Mitglied des Seniorenbeirats gewäh lt. Bei 
Stimmengleichheit erfolgt eine Stichwahl, sofern di es für die 
Besetzung des Beirats relevant ist. Bei erneuter 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. Bei der Wahl  sollen die 
Vorschläge von Organisationen besonders berücksicht igt werden, zu 
deren Aufgaben die Unterstützung und Vertretung von  Seniorinnen 
und Senioren gehören.  
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Die Vorschläge sind an die Vorsitzende/den Vorsitze nden der 
Stadtverordnetenversammlung zu richten. Sofern die Anzahl der 
Bewerberinnen und Bewerber die Anzahl  der zu vergebenden Sitze 
nicht übersteigt, kann die Stadtverordnetenversamml ung mit der 
Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder bes chließen, dass 
die Bewerberinnen und Bewerber durch Abstimmung im Block als 
Mitglieder des Seniorenbeirats benannt werden.  

 
(3)  Dem Seniorenbeirat ist Gelegenheit zu geben, zu Maß nahmen und 

Beschlüssen, die Auswirkungen auf die Seniorinnen u nd Senioren 
der Stadt Eberswalde haben, gegenüber der 
Stadtverordnetenversammlung und den Ausschüssen Ste llung zu 
nehmen. Der Seniorenbeirat nimmt das Recht wahr, in dem er sich an 
die Vorsitzende/den Vorsitzenden der Stadtverordnet enversammlung 
oder des Ausschusses wendet und seinen Standpunkt s chriftlich 
darlegt. Die Vorsitzende/der Vorsitzende unterricht et die 
Stadtverordnetenversammlung oder den Ausschuss hier über in 
geeigneter Weise und kann dem Seniorenbeirat Gelege nheit bieten, 
den abweichenden Standpunkt in einer der nächsten S itzungen 
persönlich vorzutragen.  
 

Daneben hat die Vorsitzende/der Vorsitzende des Sen iorenbeirats 
oder eine/ein von ihr/ihm benannte Vertreterin /ben annter 
Vertreter das Recht, sich im Rahmen der Zuständigke it des 
Seniorenbeirats zu den Beratungsgegenständen der je weiligen 
öffentlichen Sitzung zu äußern, sobald ihr/ihm durc h die 
Vorsitzende/den Vorsitzenden der Stadtverordnetenve rsammlung oder 
des Ausschusses das Wort erteilt worden ist. Die An hörung findet 
nicht statt, wenn der Seniorenbeirat rechtlich oder  tatsächlich 
an der Wahrnehmung seiner Aufgaben gehindert ist. 

 
(4)  Der Seniorenbeirat wählt aus seiner Mitte eine Vors itzende/einen 

Vorsitzenden und für den Fall der Verhinderung drei  
stellvertretende Vorsitzende. Die Vorsitzende/der V orsitzende 
vertritt den Seniorenbeirat gegenüber den Organen d er Stadt. Der 
Seniorenbeirat wird durch die Vorsitzende/den Vorsi tzenden 
einberufen. Über die Ergebnisse der Sitzungen ist e ine 
Niederschrift zu fertigen, die von der Vorsitzenden /dem 
Vorsitzenden zu unterzeichnen ist. Die Bürgermeiste rin/der 
Bürgermeister kann die Einberufung des Seniorenbeir ats verlangen. 
 

(5)  Für das Verfahren im Seniorenbeirat trifft dieser e ine Regelung 
durch Geschäftsordnung.  
 

(6)  Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister oder die von ihr/ihm 
bestimmten Verwaltungsmitarbeiterinnen/Verwaltungsm itarbeiter  und 
die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung habe n im 
Seniorenbeirat ein aktives Teilnahmerecht. 
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§ 20 

Kulturbeirat 
 
(1)  Die Stadt Eberswalde richtet zur Vertretung der Int eressen der in 

der Kulturarbeit engagierten Einwohnerinnen und Ein wohner einen 
Beirat ein. Der Beirat führt die Bezeichnung "Kultu rbeirat der 
Stadt Eberswalde". Dem Beirat gehören 18 Mitglieder  an. 
 

(2)  Mitglied des Kulturbeirats können Personen sein, di e sich im 
Gebiet der Stadt Eberswalde zur Förderung der Kultu r engagieren 
und Einwohnerinnen oder Einwohner der Stadt Eberswa lde sind. Sie 
sind ehrenamtlich tätig. Die Mitglieder werden zu B eginn der 
Wahlperiode in geheimer Wahl durch die 
Stadtverordnetenversammlung gewählt. Innerhalb eine r Wahlperiode 
können nicht besetzte Beiratssitze von der 
Stadtverordnetenversammlung durch Wahl nachbesetzt werden. Jedes 
Mitglied der Stadtverordnetenversammlung sowie der bis zur 
Neuwahl bestehende Kulturbeirat ist berechtigt, Wah lvorschläge zu 
machen. Daneben können auch die Ortsvorsteherinnen/ die 
Ortsvorsteher und die Ortsbeiräte Wahlvorschläge fü r solche 
Bewerberinnen und Bewerber machen, die den ständige n Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt in dem von ihnen vertr etenen 
Ortsteil haben.  Die Bewerberinnen und Bewerber für einen Sitz im 
Kulturbeirat werden auf Stimmzetteln in alphabetisc her 
Reihenfolge aufgelistet. Jedes Mitglied der 
Stadtverordnetenversammlung hat insgesamt fünf Stim men, wobei 
einer Bewerberin/einem Bewerber jeweils nur eine St imme gegeben 
werden kann. Die Bewerberinnen/die Bewerber mit den  meisten 
Stimmen sind zum Mitglied des Kulturbeirats gewählt . Bei 
Stimmengleichheit erfolgt eine Stichwahl, sofern di es für die 
Besetzung des Beirats relevant ist. Bei erneuter 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. Sofern die A nzahl der 
Bewerberinnen/der Bewerber die Anzahl  der zu vergebenden Sitze 
nicht übersteigt, kann die Stadtverordnetenversamml ung mit der 
Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder bes chließen, dass 
die Bewerberinnen/die Bewerber durch Abstimmung im Block als 
Mitglieder des Kulturbeirats benannt werden. 
 

(3)  § 19 Absatz 3 bis 6 finden entsprechende Anwendung.  
 
 

§ 21 
Sanierungsbeirat 

 
(1)  Die Stadt Eberswalde richtet zur Vertretung der Int eressen 

derjenigen Einwohnerinnen und Einwohner, welche sic h in der 
Sanierungsarbeit engagieren oder von der Sanierung betroffen sind 
und im Sanierungsgebiet der Stadt Eberswalde ihren Wohnsitz oder 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, einen Beirat e in. Der Beirat 
führt die Bezeichnung "Sanierungsbeirat der Stadt E berswalde". 
Dem Beirat gehören 18 Mitglieder an. 
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(2)  Mitglied des Sanierungsbeirats können Personen sein , die sich 

bezogen auf das Sanierungsgebiet der Stadt Eberswal de in der 
Sanierungsarbeit engagieren und Einwohnerinnen oder  Einwohner der 
Stadt Eberswalde sind. Sie sind ehrenamtlich tätig.  Die 
Mitglieder werden zu Beginn der Wahlperiode in gehe imer Wahl 
durch die Stadtverordnetenversammlung gewählt. Inne rhalb einer 
Wahlperiode können nicht besetzte Beiratssitze von der 
Stadtverordnetenversammlung durch Wahl nachbesetzt werden. Jedes 
Mitglied der Stadtverordnetenversammlung sowie der bis zur 
Neuwahl bestehende Sanierungsbeirat ist berechtigt,  
Wahlvorschläge zu machen. Daneben können auch die 
Ortsvorsteherinnen/ die Ortsvorsteher und die Ortsb eiräte 
Wahlvorschläge für solche Bewerberinnen und Bewerbe r machen, die 
den ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt  in dem von 
ihnen vertretenen Ortsteil haben.  Die Die Bewerberinnen und 
Bewerber für einen Sitz im Sanierungsbeirat werden auf 
Stimmzetteln in alphabetischer Reihenfolge aufgelis tet. Jedes 
Mitglied der Stadtverordnetenversammlung hat insges amt fünf 
Stimmen, wobei einer Bewerberin/einem Bewerber jewe ils nur eine 
Stimme gegeben werden kann. Die Bewerberinnen/die B ewerber mit 
den meisten Stimmen sind zum Mitglied des Sanierung sbeirats 
gewählt. Bei Stimmengleichheit erfolgt eine Stichwa hl, sofern 
dies für die Besetzung des Beirats relevant ist. Be i erneuter 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. Sofern die A nzahl der 
Bewerberinnen/der Bewerber die Anzahl  der zu vergebenden Sitze 
nicht übersteigt, kann die Stadtverordnetenversamml ung mit der 
Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder bes chließen, dass 
die Bewerberinnen/die Bewerber durch Abstimmung im Block als 
Mitglieder des Sanierungsbeirats benannt werden. 
 

(3)  § 19 Absatz 3 bis 6 finden entsprechende Anwendung.  
 
 

§ 22 
Kinder- und Jugendparlament 

 
(1)  Die Stadt Eberswalde richtet zur Vertretung der Int eressen der 

Kinder, der Jugendlichen und der jungen Erwachsenen  einen Beirat 
ein. Der Beirat führt die Bezeichnung „Kinder- und 
Jugendparlament der Stadt Eberswalde“. Dem Kinder- und 
Jugendparlament gehören 18 Mitglieder an. 
 

(2)  Mitglied des Kinder- und Jugendparlaments können Ki nder, 
Jugendliche und junge Erwachsene sein, die im Zeitp unkt der Wahl 
das zwölfte Lebensjahr, jedoch noch nicht das siebe nundzwanzigste 
Lebensjahr vollendet haben und Einwohnerinnen oder Einwohner der 
Stadt Eberswalde sind. Die Mitglieder sind ehrenamt lich tätig und 
werden zu Beginn der Wahlperiode in geheimer Wahl d urch die 
Stadtverordnetenversammlung gewählt.  
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Innerhalb einer Wahlperiode können nicht besetzte B eiratssitze 
von der Stadtverordnetenversammlung durch Wahl nach besetzt 
werden. Jedes Mitglied der Stadtverordnetenversamml ung sowie das 
bis zur Neuwahl bestehende Kinder- und Jugendparlam ent ist 
berechtigt, Wahlvorschläge zu machen. Daneben könne n auch die 
Ortsvorsteherinnen/die Ortsvorsteher und die Ortsbe iräte 
Wahlvorschläge für solche Bewerberinnen und Bewerbe r machen, die 
den ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt  in dem von 
ihnen vertretenen Ortsteil haben.  Die Bewerberinnen und Bewerber 
für einen Sitz im Kinder- und Jugendparlament werde n auf 
Stimmzetteln in alphabetischer Reihenfolge aufgelis tet. Jedes 
Mitglied der Stadtverordnetenversammlung hat insges amt fünf 
Stimmen, wobei einer Bewerberin/einem Bewerber jewe ils nur eine 
Stimme gegeben werden kann. Die Bewerberinnen/die B ewerber mit 
den meisten Stimmen sind zum Mitglied des Kinder- u nd 
Jugendparlaments gewählt. Bei Stimmengleichheit erf olgt eine 
Stichwahl, sofern dies für die Besetzung des Beirat s relevant 
ist. Bei erneuter Stimmengleichheit entscheidet das  Los. Sofern 
die Anzahl der Bewerberinnen/der Bewerber die Anzah l der zu 
vergebenden Sitze nicht übersteigt, kann die Stadtv erord-
netenversammlung mit der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der 
Mitglieder beschließen, dass die Bewerberinnen/die Bewerber durch 
Abstimmung im Block als Mitglieder des Kinder- und 
Jugendparlaments benannt werden. 

 
(3)  § 19 Absatz 3 bis 6 finden entsprechende Anwendung.  
 
 

7. Abschnitt 
Einwohner- und Bürgerbeteiligung 

 
§ 23 

Einwohnerbeteiligung  
 
(1)  Neben Einwohneranträgen (§ 14 BbgKVerf), Bürgerbege hren und 

Bürgerentscheiden (§ 15 BbgKVerf) beteiligt die Sta dt Eberswalde 
ihre Einwohnerinnen und Einwohner in wichtigen Ange legenheiten 
der Stadt durch die Einwohnerfragestunde der 
Stadtverordnetenversammlung, durch Einwohner-versam mlungen und 
den Bürgerhaushalt. Bei der Durchführung eines Bürg erentscheids 
findet keine Briefabstimmung statt. 
 

(2)  Unmittelbar geltende Vorschriften des Bundes- oder Landesrechts, 
die die förmliche Einwohnerbeteiligung regeln, blei ben unberührt. 
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§ 24 

Einwohnerfragestunde 
 
(1)  In den öffentlichen Sitzungen der Stadtverordnetenv ersammlung und 

der Ausschüsse sind alle Personen, die in der Stadt  Eberswalde 
ihren ständigen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Au fenthalt 
haben, berechtigt, Fragen zu den Beratungsgegenstän den dieser 
Sitzung oder zu anderen Angelegenheiten der Stadt a n die 
Stadtverordnetenversammlung oder die Bürgermeisteri n/den 
Bürgermeister zu richten sowie Vorschläge und Anreg ungen zu 
unterbreiten (Einwohnerfragestunde). 

 
(2)  Die Einwohnerfragestunde wird in den öffentlichen S itzungen der 

Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse als eigenständiger 
Tagesordnungspunkt durchgeführt. Die Dauer der 
Einwohnerfragestunde soll 60 Minuten nicht überschr eiten. 
Jede/jeder Frageberechtigte darf in einer Einwohner fragestunde zu 
nicht mehr als zwei Angelegenheiten Stellung nehmen  oder Fragen 
stellen. Fragen, Anregungen und Vorschläge müssen k urz gefasst 
sein und sollen die Dauer von drei Minuten nicht üb erschreiten. 
 

(3)  Zu den gestellten Fragen, Anregungen und Vorschläge n nimmt die 
Vorsitzende/der Vorsitzende, die Bürgermeisterin/de r 
Bürgermeister oder die Dezernentin/der Dezernent od er die von der 
Bürgermeisterin/dem Bürgermeister bestimmten Verwal tungsmit-
arbeiterinnen/Verwaltungsmitarbeiter Stellung. Kann  eine Frage 
nicht sofort beantwortet werden, so erfolgt die Bea ntwortung 
innerhalb eines Monats schriftlich. Soweit eine abs chließende 
Antwort in dieser Zeit nicht gegeben werden kann, w ird eine 
Zwischennachricht versandt. Die Antwort wird mit ei ner kurzen 
Sachverhaltsdarstellung in der nächsten Sitzung der  
Stadtverordnetenversammlung oder des Ausschusses si nngemäß 
wiedergegeben. Darüber hinaus können Stadtverordnet e zu den 
Fragen, Anregungen und Vorschlägen das Wort ergreif en, wenn sie 
namentlich angesprochen sind. 

 
 

§ 25 
Einwohnerversammlung 

 
(1)  Wichtige Angelegenheiten der Stadt Eberswalde solle n mit den 

betroffenen Einwohnerinnen und Einwohnern erörtert werden. 
Unabhängig hiervon finden mindestens einmal jährlic h in den 
Ortsteilen öffentliche Einwohnerversammlungen statt . 
 

(2)  Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister beruft die Ei nwohnerver-
sammlung gemäß § 25 Abs. 1 Satz 2 dieser Satzung in  Abstimmung 
mit der zuständigen Ortsvorsteherin/dem zuständigen  Ortsvorsteher 
ein.  
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Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister oder eine von  ihr/ihm 
bestimmte vertretungsberechtigte Person leitet die Einwohner-
versammlung. Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister informiert die 
Stadtverordnetenversammlung über die Ergebnisse der  
Einwohnerversammlungen. 

 
 

§ 26 
Bürgerhaushalt 

 
Die Stadt Eberswalde beteiligt die Einwohnerinnen u nd Einwohner der 
Stadt Eberswalde im Rahmen eines Bürgerhaushalts an  der öffentlichen 
Haushaltsdiskussion. Das Nähere regelt eine gesonde rte Satzung. 
 
 

§ 27 
Petitionsrecht 

 
Jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Stadt Eber swalde hat das 
Recht, sich in den Angelegenheiten der Stadt Eberwa lde mit Vorschlägen, 
Hinweisen und Beschwerden einzeln oder gemeinschaft lich an die 
Stadtverordnetenversammlung oder die Bürgermeisteri n/den Bürgermeister 
zu wenden. Die Einreicherinnen und Einreicher sind innerhalb eines 
Monats durch diejenige/denjenigen, an die/den die P etition gerichtet 
ist, über die Stellungnahme zu den Vorschlägen, Hin weisen oder 
Beschwerden zu unterrichten. Ist dies nicht möglich , erhalten die 
Einreicherinnen und Einreicher einen Zwischenbesche id. Die Beantwortung 
von Petitionen, die sich an die Stadtverordnetenver sammlung richten, 
erfolgt durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden. 
 
 

8. Abschnitt 
Öffentlichkeit 

 
§ 28 

Bekanntmachungen 
 
(1)  Bekanntmachungen erfolgen durch die Bürgermeisterin /den 

Bürgermeister. 
 
(2)  Soweit keine sondergesetzlichen Vorschriften besteh en, erfolgen 

öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Eberswalde, die durch 
Rechtsvorschrift vorgesehen sind, durch Veröffentli chung des 
vollen Wortlauts im Amtsblatt für die Stadt Eberswa lde - 
Eberswalder Monatsblatt. Dies umfasst auch durch Re chtsvorschrift 
vorgeschriebene ortsübliche Bekanntmachungen. 

 
(3)  Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil ein er Satzung 

oder eines sonstigen Schriftstücks, so kann die öff entliche 
Bekanntmachung dieser Teile in der Form des Absatze s 2 dadurch 
ersetzt werden, dass sie zu jedermanns Einsicht wäh rend der 
üblichen Sprechzeiten ausgelegt werden (Eratzbekann tmachung).  
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Die Ersatzbekanntmachung wird von der Bürgermeister in/dem 
Bürgermeister angeordnet. Die Anordnung muss die ge nauen Angaben 
über Ort und Dauer der Auslegung enthalten und ist,  soweit es 
sich um eine Satzung handelt, zusammen mit dieser n ach Absatz 2 
zu veröffentlichen. Die Dauer der Auslegung beträgt  14 Tage, 
sofern nicht in Einzelfällen aufgrund von Rechtsvor schriften eine 
abweichende Frist vorgesehen ist. Beginn und Ende d er Auslegung 
sind aktenkundig zu machen. 

 
(4)  Abweichend von Absatz 2 werden Zeit, Ort und Tageso rdnung der 

Sitzung der Stadtverordnentenversammlung und des Ha uptausschusses 
spätestens am vierten Tag vor der Sitzung in der wö chentlich 
erscheinenden Zeitung "Der Blitz", Ausgabe Eberswal de öffentlich 
bekannt gemacht. Daneben erfolgt für die Sitzungen der 
Stadtverordnetenversammlung, des Hauptausschusses u nd der 
weiteren ständigen Ausschüsse die öffentliche Bekan ntmachung von 
Zeit, Ort und Tagesordnung durch Aushang in dem 
Bekanntmachungskasten am Rathaus der Stadt Eberswal de, Breite 
Straße 41 bis 44, 16225 Eberswalde.  
 

(5)  Ist die öffentliche Bekanntmachung einer ortsrechtl ichen 
Bestimmung nach Absatz 2 infolge höherer Gewalt ode r sonstiger 
unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so ist dies e durch 
Aushang in dem Bekanntmachungskasten am Rathaus der  Stadt 
Eberswalde, Breite Straße 41 - 44, 16225 Eberswalde  zu 
veröffentlichen. Die öffentliche Bekanntmachung ist  in der nach 
Absatz 2 vorgeschriebenen Form  zu wiederholen, sob ald die 
Umstände dies zulassen. 

(6)  Über die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung  und des 
Hauptausschusses wird die Öffentlichkeit im Amtsbla tt für die 
Stadt Eberswalde - Eberswalder Monatsblatt - inform iert. 

 
(7)  Ist eine Satzung unter Verletzung von landesrechtli chen 

Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen , so ist diese 
Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich  innerhalb 
eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung d er Satzung 
gegenüber der Stadt Eberswalde unter Bezeichnung de r verletzten 
Vorschrift und der Tatsache, die den Mangel ergibt,  geltend 
gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorsc hriften über 
die Genehmigung verletzt worden sind. Satz 1 gilt a uch für die 
Verletzung von landesrechtlichen Verfahrens- und Fo rmvorschriften 
über die öffentliche Bekanntmachung, jedoch nur dan n, wenn sich 
die Betroffenen aufgrund der tatsächlich bewirkten Bekanntmachung 
in zumutbarer Weise verlässlich Kenntnis von dem Sa tzungsinhalt 
verschaffen konnten. Dies gilt entsprechend für den  
Flächennutzungsplan und für Verordnungen der Stadt Eberswalde  
(§ 3 Abs. 4 und 6 BbgKVerf). 
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§ 29 

Unterrichtung der Einwohner/innen 
 

(1)  Jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Stadt Eber swalde hat das 
Recht Beschlussvorlagen der in öffentlichen Sitzung en zu 
behandelnden Tagesordnungspunkte einzusehen. Die Un terlagen 
liegen jeweils zwei Tage vor Beginn der Sitzung zu den üblichen 
Dienstzeiten im Bürgermeisterbereich, Sitzungsdiens t, Rathaus der 
Stadt Eberswalde, Breite Straße 41 - 44 , 16225 Ebe rswalde, zur 
Einsichtnahme aus. 
 

(2)  Die Fraktionen sowie die Ortsbeiräte und Ortsvorste he-
rinnen/Ortsvorsteher sind berechtigt, zur Unterrich tung der 
Einwohnerinnen und der Einwohner der Stadt Eberswal de über ihre 
Tätigkeit monatlich einen Beitrag im Amtsblatt für die Stadt 
Eberswalde - Eberswalder Monatsblatt zu veröffentli chen. Der 
Umfang des von den Fraktionen, den Ortsbeiräten und  den 
Ortsvorsteherinnen/Ortsvorstehern zur Veröffentlich ung vorge-
sehenen Beitrags darf bei einer Schriftgröße von 9 pt 
(Punktschriftgröße) nicht mehr als 1.400 Zeichen be tragen.  

 
 

9. Abschnitt 
Inkrafttreten 

 
§ 30 

Inkrafttreten 
 
Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentl ichen Bekanntmachung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 0 2.02.2009 außer 
Kraft. 
 
Sollten einzelne Regelungen dieser Hauptsatzung nic htig oder unwirksam 
sein, soll dies die Wirksamkeit der übrigen Regelun gen nicht berühren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt Eberswald e,  
Jahrgang 17, Nr. 4, 14.04.2009 


